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Satzung zur Rechtsstellung und Unterstützung der Fraktionen  
im Stadtrat der Stadt Markneukirchen 

 
 
Aufgrund von § 4 Abs. 1 und § 35 a der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) hat der Stadtrat der 
Stadt Markneukirchen in seiner Sitzung am 11.12.2024 mit Beschluss Nr. 87/2024 folgende Sat-
zung beschlossen:  
 
 
§ 1 Fraktionen 

(1) Die Stadträte können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Diese sind Organteile des 
Stadtrates. Fraktionen sind auf Dauer angelegte Zusammenschlüsse, sofern diese fünf Pro-
zent der Stadträte, mindestens jedoch zwei Personen umfassen und zwischen den Mitglie-
dern eine grundsätzliche politische Übereinstimmung besteht. Ein Stadtrat kann nur einer 
Fraktion angehören. 
 

(2) Die Bildung, Veränderung und Auflösung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, der Name des 
Vorsitzenden, des Stellvertreters sowie die Namen der Mitglieder sind dem Bürgermeister 
schriftlich mitzuteilen.  

 
(3) Die Fraktionen können die Rechte ausüben, die von einzelnen Stadträten oder von Gruppen 

von Stadträten nach der SächsGemO ausgeübt werden können. Bei der Wahrnehmung von 
Antragsrechten muss die Fraktionsstärke, mit Ausnahme der Akteneinsicht nach § 28 Abs. 5 
SächsGemO und der Anträge zur Tagesordnung nach § 36 Abs. 5 SächsGemO, das von der 
SächsGemO jeweils bestimmte Quorum erfüllen. 

 
 
§ 2 Ende der Rechtsstellung und Liquidation 

(1) Die Rechtsstellung einer Fraktion entfällt 
a) mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen nach § 1 Abs.1, 
b) mit ihrer Auflösung durch Fraktionsbeschluss oder 
c) mit der Konstituierung des neu gewählten Stadtrates. 

 

(2) Bei Wegfall der Rechtsstellung einer Fraktion findet eine Liquidation statt. Die Fraktion gilt 
bis zur Beendigung der Liquidation als fortbestehend, soweit der Zweck der Liquidation es 
erfordert. Die Liquidation erfolgt durch einen von der Fraktion bestellten Liquidator. 
 

(3) Der Liquidator hat die laufenden Geschäfte zu beenden. Er kann im Rahmen der Liquidation 
neue Geschäfte eingehen, wenn der Zweck der Liquidation dies erfordert. Räume und im Be-
standsverzeichnis der Stadt erfasstes Inventar der Fraktion sind an die Stadt Markneukirchen 
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zurückzugeben. Aus den Mitteln der Fraktion sind zunächst Ansprüche aus vertraglichen Ver-
pflichtungen zu erfüllen. 

 

§ 3 Unterstützung der Fraktionen 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer teilorganschaftlichen Aufgaben werden die Fraktionen jährlich mit 
Fraktionsmitteln unterstützt. Die Fraktionsmittel werden den Fraktionen in Form von Sach-
leistungen nach § 4 und durch Bereitstellung von Geldleistungen nach § 5 gewährt.  

 
(2) Für die Inanspruchnahme von Sachleistungen und die Verwendung von Geldleistungen 

durch die Fraktionen gilt das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 
 
(3) Die Sachleistungen und Geldleistungen dürfen nur für die Wahrnehmung der teilorgan-

schaftlichen Aufgaben der Fraktionen verwendet werden. Dazu zählen insbesondere die fol-
genden Zwecke: 
a) die Durchführung von Fraktions- und Arbeitskreissitzungen oder sonstige Fraktionsar-

beit, 
b) die Anschaffung von Büromöbeln und Bürobedarf, für Porto sowie für die Anschaffung 

und Wartung von Informationstechnologie und Technik für Internetnutzung und Tele-
kommunikation, sofern die Ausstattung und die Leistungen nicht kostenfrei durch die 
Stadt zur Verfügung gestellt werden, 

c) die Beschaffung einer Grundausstattung an Print- und Onlinemedien, soweit die Inan-
spruchnahme der verwaltungseigenen Bibliothek nicht möglich oder nicht ausreichend 
ist, 

d) Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit nach Maßgabe des § 35a Abs. 2 SächsGemO, 
e) Fortbildungsmaßnahmen, dazu zählen auch Beiträge an die vom Sächsischen Staatsmi-

nisterium des Innern geförderten kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen, 
f) die Hinzuziehung von Sachverständigen und Referenten, 
g) sonstige für die Arbeit der Fraktionen erforderliche Sachaufwendungen, 
h) eine der Größe der Fraktion angemessene erhöhte Aufwandsentschädigung für den 

Fraktionsvorsitzenden oder einen Fraktionsgeschäftsführer für Zwecke der Fraktionsge-
schäftsführung. 
 

(4) Unzulässig sind insbesondere folgende Verwendungszwecke: 

a) Finanzierung von Parteien und Wählervereinigungen, 
b) Finanzierung von Wahlwerbung und Wahlkämpfen, 
c) Aufwandsersatz der Fraktionsmitglieder für Fraktionssitzungen am Ort des Stadtrates, 
d) Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden (beispielsweise für kleinere Geschenke), 
e) Aufwandsentschädigung der Fraktionsmitglieder für die Teilnahme an Fraktionssitzun-

gen, 
f) Ersatz für Aufwendungen, die einzelnen Stadtratsmitgliedern bereits durch die persön-

liche Aufwandsentschädigung abgegolten sind, 
g) Bewirtung von Fraktionsmitgliedern, 
h) Teilnahme an Veranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen; 
i) Teilnahme an Parteitagen oder Parteikongressen, 
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j) Teilnahme an Kongressen, Vorträgen, Seminaren von Parteigliederungen, die nicht re-
gelmäßig Fortbildung betrieben, 

k) Durchführung von Bildungsreisen der Fraktion, Spenden (z.B. an Altersheime, Vereine 
etc.) und 

l) gesellige Veranstaltungen. 

 
§ 4 Sachleistungen 
 
(1) Für die Durchführung von Fraktionssitzungen, die Arbeitskreissitzungen der Fraktionen und 

die sonstige Fraktionsarbeit werden von der Verwaltung Räume kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Die konkrete Inanspruchnahme richtet sich nach dem Belegungskalender, der von 
der Verwaltung der Stadt Markneukirchen geführt wird. Anmeldungen zur Inanspruch-
nahme sind von den Fraktionen in der Regel mindestens monatlich im Voraus im Sekretariat 
des Bürgermeisters vorzunehmen. 
 

(2) Die Fraktionen erhalten zu den üblichen Dienstzeiten kostenfreien Zugang zur verwaltungs-
eigenen Bibliothek mit den dort vorgehaltenen Print- und Onlinemedien. Darüber hinaus 
werden ihnen angemessene Sachmittel für den Geschäfts- und Bürobedarf zur Verfügung 
gestellt. 
 

(3) Den Fraktionen wird im angemessenem Umfang Informationstechnik (WiFi, Druck- und Ko-
piertechnik, Telefon) durch die Stadt gestellt. Diese ist ausschließlich für Zwecke der Frakti-
onsarbeit bestimmt. Die private Nutzung oder die Nutzung in Angelegenheiten von Par-
teien oder Wählervereinigungen ist ausgeschlossen. 

 
(4) Bei den Sachleistungen handelt es sich um geldwerte Leistungen, deren Höhe im Haushalts-

plan rechtsverbindlich festgesetzt wird und die in einer besonderen Anlage zum Haushalts-
plan der Stadt Markneukirchen dargestellt werden. 

 
 
§ 5 Geldleistungen 
 
(1) Die Fraktionen erhalten zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs Geldleistungen, deren Höhe 

im Haushaltsplan rechtsverbindlich festgesetzt wird und die in einer besonderen Anlage zum 
Haushaltsplan der Stadt Markneukirchen dargestellt werden. 

 
(2) Die Geldleistung setzt sich zusammen aus einem Grundbetrag in Höhe von EUR 250,00 jähr-

lich für jede Fraktion und einem Betrag von EUR 22,00 jährlich pro Fraktionsmitglied. Verän-
derungen der Zahl der Fraktionsmitglieder sind dem Bürgermeister unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen und werden ab dem auf die Veränderung folgenden Monat wirksam. Die Mittel 
stehen den Fraktionen im Haushalt der Stadt Markneukirchen zur Verfügung.  

 
(3) Eine Fraktion erhält Geldleistungen nach Abs. 1 anteilig für jeden Monat, in dem sie die Rechts-

stellung einer Fraktion hat, frühestens jedoch in dem Monat der Konstituierung des neu ge-
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wählten Stadtrates und letztmals in dem Monat, in dem sich der nächste neu gewählte Stadt-
rat konstituiert. Ändert sich im Verlauf der Wahlperiode die Mitgliederzahl einer Fraktion, so 
werden die Geldleistungen in der bisherigen Höhe bis zum Ende des Monats weiter gewährt, 
in dem die Änderung eintrat. Entsprechendes gilt, wenn die Rechtsstellung der Fraktion ent-
fällt. 
 

(4) Eine Übertragung von im jeweiligen Haushaltsjahr nicht verausgabten Mitteln auf das nach-
folgende Haushaltsjahr ist nicht möglich. 

 

(5) Besteht eine Fraktion bis zum Ende der Wahlperiode des Stadtrates und bildet sie sich zu 
Beginn der neuen Wahlperiode aus Mandatsträgern desselben Wahlvorschlagsträgers er-
neut, so gehen das Vermögen einschließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
Rechtsgeschäften der früheren Fraktion, nicht verwendete Geldleistungen sowie das Inven-
tar auf die neue Fraktion über. 

 

§ 6 Buchführung und Bestandsverzeichnis 

(1) Gemäß § 35a Abs. 3 Satz 5 SächsGemO ist über die Verwendung der Geldleistungen ein 
Nachweis in einfacher Form zu führen. 

 
(2) Die Fraktionen haben Bestandsverzeichnisse in einfacher Form zu führen, aus denen Art und 

Menge sowie Lage oder Standort der aus Geldleistungen beschafften Gegenstände im Wert 
von mehr als EUR 50,00 ersichtlich sein müssen. Diese Gegenstände sind grundsätzlich an-
hand von Kennzeichnungen zu inventarisieren, die eine eindeutige Identifizierung ermögli-
chen. 

 
(3)  Die Fraktionen erhalten über die jeweiligen Geldleistungen eine Anordnungsbefugnis 

(Selbstbewirtschaftung), die Abwicklung der Zahlungen erfolgt über die Stadtkasse. Die 
Auszahlung der Geldleistungen ist mittels nachfolgender Verfahren möglich: 

a) Vorzugsweise Barauslage des Fraktionsvorsitzenden und Erstattung der veraus-
lagten Geldbeträge auf die private Bankverbindung. Die Abrechnung hat bis spä-
testens 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres zu erfolgen. Die Prüfung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Belege als Grundlage für die Erstel-
lung von Kassenanordnungen in der Geschäftsbuchhaltung erfolgt durch das 
Hauptamt. 

b) Alternativ Einreichung der Originalrechnungen zur direkten Bezahlung an den 
Rechnungsaussteller. Als Rechnungsempfänger ist die Stadt Markneukirchen aus-
zuweisen, als Betreff die jeweilige Fraktion. 

 

§ 7 Rechnungsprüfung 

Die Verwendung der den Fraktionen zur Verfügung gestellten Sachleistungen und Geldleistungen 
unterliegt sowohl der örtlichen als auch der überörtlichen Prüfung. Im Rahmen der örtlichen und 
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überörtlichen Prüfung ist auf Verlangen der Prüfer von den Fraktionen Auskunft über die Mittel-
verwendung zu gewähren.  

 

§ 8 Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

 
 
Markneukirchen, den 12.12.2024 

 
 
 
 

Toni Meinel     Siegel 
Bürgermeister 
 
 
Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weib-
lichen Form verzichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der 
männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 


